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0. Präambel 

Der folgende Text ist eine Kurzfassung desjenigen Teils des Berichtes Résonance RT-
277 vom 5. September 2007, der sich mit der Bestimmung der Erdbebengefähr-
dung für das AKW Fessenheim im Hinblick auf die dritte Zehnjahresinspektion (Visite 
décennale 3, VD3) befasst. 
 
Diese Kurzfassung behandelt die Aspekte des Erdbebenwiderstandes des Kraftwer-
kes nicht. 
 
 
 

1. Französische Methode zur Bestimmung der Erdbebengefährdung 

Einzig die wichtigsten Elemente der Methode werden hier vorgestellt, so dass die 
Bedeutung später aufgeworfener Punkte beurteilt werden kann; diese Methode 
wird in allen Details im Regelwerk "Règle fondamentale de sûreté (RFS) 2001-01“ 
definiert. Es handelt sich um eine deterministische Methode, im Gegensatz zu pro-
babilistischen Methoden, die heutzutage die Referenz darstellen. 
 
In einem ersten Schritt werden die Tektonik und die Seismizität der Umgebung eines 
gegebenen Standorts untersucht. In den Gebieten mit geringer Deformationsrate 
der Erdkruste, wie in Zentraleuropa, ist die Wiederkehrperiode starker Erdbeben 
gross. Folglich sind nur wenige starke historische Erdbeben bekannt, und es ist des-
halb oft schwierig, die aktiven Verwerfungen zu identifizieren. Deshalb wird die 
Umgebung eines untersuchten Standorts meistens in sogenannte seismotektoni-
sche Zonen mit je homogenem seismischem Potential unterteilt. Anschliessend wird 
das maximale historisch bekannte Erdbeben für jede Zone bestimmt, ausgehend 
von einem Katalog historischer Erdbeben und eventuell mit Hilfe ergänzender pa-
läoseismischer Forschungsarbeiten (Suche geologischer oder morphologischer 
Spuren vorgeschichtlicher Erdbeben). 
 
Der zweite Schritt besteht darin, das "maximale historisch wahrscheinliche Erdbe-
ben" ("séisme maximal historiquement vraisemblable", "SMHV") für jede seismotek-
tonische Zone um den Standort herum zu definieren. Dies wird in folgender Weise 
angestellt: In der tektonischen Zone, zu welcher der Standort gehört, wird voraus-
gesetzt, das maximale historisch bekannte Erdbeben könne in der Vertikalen unter 
dem Standort auftreten. Für die übrigen Zonen wird angenommen, das maximale 
historisch bekannte Erdbeben könne an jenem Punkt der Zone auftreten, der dem 
Standort am nächsten ist. Die genaue Lage der seismotektonischen Grenzen, im 
Besonderen bei der Zone mit dem stärksten SMHV, kann damit im Rahmen der be-
schriebenen Methode sehr wichtig sein. 
 
In einem dritten Schritt wird das SMHV, das im betrachteten Standort die grösste In-
tensität bewirkt, beibehalten. Es wird um eine Stufe auf der Intensitätsskala, oder 
um einen halben Punkt auf der Magnitudenskala, verstärkt, um so das Referenzbe-
ben zu erhalten, das sogenannte "vergrösserte Sicherheitsbeben" ("séisme majoré 
de sécurité", "SMS"), definiert über eine Magnitude, eine Distanz und eine Herdtiefe. 
 
Der vierte Schritt besteht darin, für das SMS die Erdbebenbewegungen am be-
trachteten Standort mit Hilfe sogenannter Abminderungsbeziehungen zu berech-
nen. Es handelt sich um Korrelationen, die sich aus der statistischen Untersuchung 
einer grossen Zahl von Erdbebenaufzeichnungen ergeben. Diese Beziehungen lie-
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fern die Charakteristiken der Bodenbewegung (z.B. die spektralen Bodenbe-
schleunigungen) in Funktion der Magnitude und der Distanz eines Erdbebens sowie 
in Abhängigkeit der Bodenklasse (typischerweise "Fels", "steifer" und "weicher Bo-
den") am betrachteten Standort. In der Literatur lassen sich zahlreiche Abminde-
rungsbeziehungen mit manchmal erheblichen Unterschieden untereinander fin-
den. Allen gemeinsam ist, dass die Streuung der Charakteristiken der Bodenbewe-
gung sehr ausgeprägt ist, mit einer Standardabweichung (einer Log-
Normalverteilung), die beinahe einem Faktor 2 entspricht. Die RFS2001-01 definiert, 
wie die Korrelationskoeffizienten zu bestimmen sind; eine entsprechende Bezie-
hung wurde vom IRSN (Berge-Thierry et al., 2000) erarbeitet. 
 
Für die Bestimmung der Gefährdung an einem gegebenen Standort wird die Be-
ziehung verwendet, die Mittelwerten entspricht. 
 
Die Elemente der Methode, die das Schlussresultat am stärksten beeinflussen, sind: 

– die Definition der seismotektonischen Zonen, und insbesondere derer Grenzen, 
da angenommen wird, das SMS könne innerhalb der zugehörigen Zone an je-
nem Punkt auftreten, der dem betroffenen Standort am nächsten liegt, 

– die Unschärfe der Abminderungsbeziehung(en), 

– die Unschärfen der Bestimmung der Charakteristiken des SMS (Magnitude, Herd-
tiefe). 

 
 
 

2. Berücksichtigung des Basler Erdbebens von 1356 

2.1 Lokalisierung des Bebens 

Die meisten Experten sind überzeugt, dass ein Erdbeben analog zu demjenigen 
von 1356 zwingend an die tektonische Schwächezone gebunden ist, die mit der In-
teraktion zwischen dem Oberen Rheingraben und dem Permo-Karbon-Trog ein-
hergeht. Einige unter ihnen, insbesondere die französischen Experten, schliessen 
daraus, dass sich ein solches Beben automatisch im Süden der Stadt Basel befin-
den muss, in mindestens 30 km Distanz zum AKW Fessenheim. Zahlreiche andere 
Experten jedoch – zwei PEGASOS-Expertengruppen und die Verfasser der neuesten 
nationalen Studien für Deutschland und für die Schweiz – ziehen die Grenze der 
entsprechenden Zone weiter nördlich, mehrheitlich zwischen 10 und 20 km südlich 
vom AKW Fessenheim. Zwei von vier PEGASOS-Expertengruppen denken, es sei 
unmöglich auszuschliessen, dass ein Beben analog zu demjenigen von 1356 in der 
unmittelbaren oder näheren Umgebung des AKW auftreten könnte, wobei sie die-
ser Hypothese ein Gewicht von 0.3 bis 0.4 zumessen. 
 
Es folgt daraus, dass sich eine Distanz zum AKW Fessenheim von 34 km, und selbst 
von 29 km (Studien der EDF bzw. des IRSN) am optimistischen Ende des von den 
verschiedenen Experten erwähnten Wertebereichs befindet. Folglich müssen die 
Distanzen von 34 und 29 km im Rahmen einer deterministischen Sicherheitsstudie 
als überschätzt eingestuft werden. Zumindest wären sehr umfangreichende tekto-
nische Forschungsarbeiten notwendig, um – eventuell – geringere Distanzen aus-
schliessen zu können. 
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2.2 Magnitude des Bebens 

Zur Zeit des Baus des AKW Fessenheim wurde die Erdbebengefährdungsstudie mit 
einer makroseismischen Intensität, ohne explizite Definition der zugehörigen Magni-
tude, durchgeführt. Zu erwähnen ist jedoch, dass das Basler Beben von 1356 in den 
französischen Katalogen seit langem mit der makroseismischen Magnitude von 6.2 
aufgelistet ist, was ungefähr einer Moment-Magnitude Mw von 6.0 entspricht. Nur, 
der aktuelle deutsche Katalog führt dieses Erdbeben mit einer Manitude Mw = 6.6 
und der aktuelle Schweizer Katalog mit einer Magnitude Mw = 6.9 auf. Eine vertief-
te Studie des SED, die in der Abschlussphase steht, bestätigt im wesentlichen einen 
Wert in der Nähe von Mw = 6.9. Wiederum: Im Rahmen einer deterministischen Si-
cherheitsstudie ist es wissenschaftlich nicht vertretbar, den optimistischsten Wert ei-
ner Serie unsicherer Werte zu verwenden, und dies um so weniger, als es sich mit M 
= 6.2 um einen Wert handelt, der signifikant tiefer liegt als die Einschätzungen der 
Experten der anderen Länder, die vom 1356er-Beben betroffen sind. 
 
 
 

3. Berücksichtigung eines lokalen Erdbebens 

IRSN und EDF sind sich nicht einig über die Interpretation eines wichtigen Punktes 
der RFS2001-01. Das IRSN verlangt, dass bei der Bestimmung der Erdbebengefähr-
dung in Form eines Antwortspektrums für die Überprüfung des AKW Fessenheim ein 
lokales Erdbeben mitberücksichtigt wird. EDF hingegen berücksichtigt kein solches 
lokales Erdbeben. 
 
Studiert man die RFS2001-01, so stellt man fest, dass diese im Kapitel 2, "Grundzüge 
des Regelwerkes" ("Enoncé de la règle") festschreibt: 
 "… das Regelwerk basiert auf der Definition der Charakteristiken der 'Maximalen 
Historisch Wahrscheinlichen Erdbeben' ('Séismes Maximaux Historiquement Vrai-
semblables', SMHV) als die 'Erdbeben mit den stärksten Auswirkungen' ('séismes les 
plus pénalisants'), die während einer Zeitspanne auftreten könnten, für die histori-
sche Erdbeben überliefert sind, also während ungefähr 1000 Jahren." 
 
Später, in Kapitel 2.1 des Anhanges, steht geschrieben: 
 "Dieses Vorgehen erlaubt, für den anvisierten Standort ein oder mehrere Maxi-
male Historisch Wahrscheinliche Erdbeben (SMHV) zu definieren, welche das oder 
die Erdbeben sind … die am Standort die grössten Effekte im Sinne der makroseis-
mischen Intensität ergeben könnten." 
 
Das Problem ist, dass diese Formulierungen nicht äquivalent sind (es aber mehr 
oder weniger waren in Bezug auf die Praxis der 60er- bis 80er-Jahre). Es ist nämlich 
möglich, dass ein Fernbeben, das heisst ein vom betrachteten Standort entferntes 
Beben, mit relativ grosser Magnitude eine grössere makroseismische Intensität am 
Standort ergibt als ein Nahbeben mit moderater Magnitude, dass aber das Nah-
beben gleichwohl im Bereich der für Anlagen und Installationen oft massgeben-
den hohen Frequenzen höhere Spektralbeschleunigungen bewirkt. Dies ist eine 
durchaus typische Situation, und genau dieser begegnet man bei der Definition 
der Erdbebengefährdung für das AKW Fessenheim. 
 
In den Grundzügen der RFS2001-01 ist die Rede von "Erdbeben mit den stärksten 
Auswirkungen" ("séismes les plus pénalisants"). Nun ist heutzutage allgemein aner-
kannt, dass, für jede Frequenz genommen, das Erdbeben, das die höchsten Spekt-

Rechsteiner
Hervorheben

Rechsteiner
Hervorheben

Rechsteiner
Hervorheben

Rechsteiner
Hervorheben



Kritik der Bestimmung der Erdbebengefährdung 4. Mai 2011 Page 4 
 

ralbeschleunigungen hervorruft, das Erdbeben mit den (für diese Frequenz) stärks-
ten Auswirkungen ist. Folglich ist es möglich, dass je nach betrachteter Frequenz 
das eine oder das andere, das ferne oder das nahe Beben, massgebend ist. Dem-
zufolge ist es unerlässlich, auch ein lokales Beben bei der Bestimmung der Erdbe-
bengefährdung für das AKW Fessenheim zu berücksichtigen, und dies um so mehr, 
als die Auftretenswahrscheinlichkeit eines solchen Bebens, mit moderater Magni-
tude, deutlich höher ist als die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Bebens analog zu 
demjenigen von 1356. 
 
EDF zieht nur das Basler Erdbeben von 1356 und kein Lokalbeben als Referenzbe-
ben in Betracht. Tatsächlich bezieht sich EDF auf die Formulierung des Anhangs, 
nach welcher es genügt, nur das Erdbeben zu berücksichtigen, welches die stärks-
te Intensität am betrachteten Standort bewirkt. Nur, diese Formulierung ist ein 
Überbleibsel aus den 60er- bis 80er-Jahren und, nach heutigem Kenntnisstand, kei-
neswegs konform mit den "Grundzügen des Regelwerks". Folglich muss die RFS2001-
01 entweder gemäss ihren Grundzügen angewendet oder aber dringend modifi-
ziert werden. Tatsächlich führt die Haltung von EDF auf ein Spektrum, das für die 
höheren Frequenzen einer Wiederkehrperiode von deutlich weniger als 1000 Jah-
ren entspricht, während es auf internationaler Ebene verbreitet ist, für ein AKW eine 
Wiederkehrperiode in der Grössenordnung von 10'000 Jahren oder mehr zu be-
rücksichtigen. 
 
Gemäss ASN im Jahr 2007 scheint die Frage des Lokalbebens für Fessenheim noch 
nicht endgültig entschieden zu sein. Sie legt aber gleichwohl dar, dass die Haltung 
von EDF "… in der Form die RFS2001-01 erfüllt", was wir ernsthaft in Zweifel ziehen. Im 
Gegenteil, die Haltung von EDF widerspricht den Grundzügen des Regelwerkes. 
 
Angesichts der bisherigen Ausführungen können wir die Schlussfolgerung einer Stel-
lungnahme des BERRSIN (IRSN) nur unterstützen, die 2003 herausgegeben und in 
der Antwort der ASN auf unsere Fragen zitiert wurde: "…die Erarbeitung der Erdbe-
bengefährdung nach der RFS2001-01 durch EDF für den Standort Fessenheim ist 
nicht akzeptierbar." Wir sind zutiefst überzeugt, dass 95 % aller unabhängigen Inge-
nieurseismologen mit dieser Ansicht einverstanden wären. Es ist im Übrigen interes-
sant festzuhalten, dass gemäss den im Jahr 2007 eingesehenen Dokumenten für 
das AKW Chinon ein Lokalbeben berücksichtigt worden ist. Nichts rechtfertigt, dies 
nicht auch für das AKW Fessenheim zu tun. 
 
 
 

4. Standorteffekte 

Der Boden beim AKW Fessenheim gehört bis in eine Tiefe von ungefähr 50 m der 
sogenannten Neuenburg-Formation an und besteht aus einem sandigen Kies, mit 
Horizonten von Steinen und Blöcken. Wir schätzen, dass die mittlere S-
Wellengeschwindigkeit bis in eine Tiefe von 30 m klar grösser als 300 m/s ist. Darüber 
hinaus handelt es sich weder um ein enges Tal noch um eine Topgraphie, die zu 
sogenannten topographischen Standorteffekten Anlass gäbe. Folglich ist es ge-
mäss der RFS2001-01 akzeptabel, die Standorteffekte auf vereinfachte Weise mit 
Hilfe einfacher Abminderungsbeziehungen für die Kategorie "Lockergestein" zu be-
rücksichtigen. 
 
Im Rahmen des Projektes INTERREG III, "Mikrozonierung des südlichen Oberrhein-
grabens" wurden an drei Stellen um das AKW Fessenheim herum Messungen der 

Rechsteiner
Hervorheben

Rechsteiner
Hervorheben

Rechsteiner
Hervorheben

Rechsteiner
Hervorheben

Rechsteiner
Hervorheben

Rechsteiner
Hervorheben



Kritik der Bestimmung der Erdbebengefährdung 4. Mai 2011 Page 5 
 

ambienten Bodenschwingungen durchgeführt, um die Fundamentalfrequenz des 
Standortes zu bestimmen. Die Spitzen in den sogenannten H/V-Diagrammen, in 
denen die Fundamentalfrequenzen abgelesen wurden, sind nicht genügend klar 
gemäss den massgebenden Richtlinien in diesem Bereich, als dass eine zweifels-
freie Bestimmung dieser Frequenzen möglich wäre. (Diese Richtlinien wurden nach 
der Ausführung der zur Diskussion stehenden Messungen, aber vor der Redaktion 
des Schlussberichtes publiziert.) Tatsächlich sind die von den Spitzen abgeleiteten 
Frequenzen von 0.12 und 0.15 Hz erstaunlich niedrig in Anbetracht der Standort-
charakteristiken (Fels in ungefähr 150 m Tiefe; möglicherweise handelt es sich aber 
um einen sehr "weichen" Fels, was das Resultat erklären könnte). Im Schlussbericht 
fehlen jedoch die notwendigen Einzelheiten für eine vertieftere Beurteilung der Re-
sultate. Aus den Amplituden der Spitzen in den H/V-Diagrammen schliessen die 
Verfasser des Berichts, dass die Amplifkationsfaktoren der Erdbebenwellen – im 
Vergleich zu einem Felsstandort – nahezu einen Faktor 10 betragen, was eher be-
unruhigend wäre. Nur, diese Schlussfolgerung ist aus zwei Gründen übereilt: Erstens 
sind diese Spitzen bei sehr niedrigen Frequenzen zumindest zweifelhaft (und wären 
eher auf Wind zurückzuführen, falls es bei den Messungen gewindet hat), und zwei-
tens, wie zahlreiche wissenschaftliche Publikationen deutlich gezeigt haben, kann 
die Amplitude der Spitzen nicht als Amplifikation der Erdbebenwellen interpretiert 
werden. Gleichwohl sind wir mit den Autoren dahingehend einig, dass diese hohen 
Amplituden ein Indikator für ein starkes Amplifikationspotential sein könnten. 
 
Wir denken nicht, dass der Standort des KKW Fessenheim eine lokale Geologie auf-
weist, die ein "zusätzliches Risiko" darstellen könnte, das heisst, dass mit Amplifika-
tionen der Erdbebenwellen zu rechnen wäre, die über das Übliche hinausgehen. 
Die von der RFS2001-01 vorgeschlagene vereinfachte Vorgehensweise, um Stand-
orteffekte für die Kategorie "Lockergestein" zu berücksichtigen, wäre somit ange-
messen. Falls aber die im INTERREG III-Projekt "Mikrozonierung des südlichen Ober-
rheingrabens" dargelegte Interpretation der Messungen richtig ist, was zu über-
prüfen wäre, könnte der Standort unter Umständen trotzdem starke Amplfikationen 
von Erdbebenwellen erfahren. Das INTERREG III-Projekt müsste deshalb EDF veran-
lassen, diese Problematik vorsichtshalber zu vertiefen.  
 
Eine Standortstudie, auch Mikrozonierungsstudie genannt, mit Messungen der S-
Wellengeschwindigkeiten am Standort (SASW-Messungen, und/oder Messungen in 
einem Bohrloch) sowie mit adäquater numerischer Modellierung würde dem 
heutigen Stand der Technik entsprechen. Für den Standort des KKW Fessenheim 
wurde unseres Wissens keine solche Studie ausgeführt. 
 
 
 

5. Diskussion der RFS2001-01 

Aus der Diskussion der RFS2001-01 geht hervor, dass die Beurteilung des vom AKW 
Fessenheim ausgehenden Erdbebenrisikos, was die Erdbebengefährdung betrifft, 
nicht wirklich auf der Höhe der gegenwärtigen Kenntnisse und Praxis ist. Das 
Hauptproblem besteht darin, dass die Grundphilosophie der RFS2001-01 zutiefst im 
Kenntnisstand der 70er- oder bestenfalls anfänglichen 80er-Jahre verankert ist, trotz 
der unbestreitbaren Modernisierung gewisser Punkte gegenüber ihrer Vorläuferver-
sion. 
 
Trotz der hier ausgeführten Kritik ist zu unterstreichen, dass die Internationale Atom-
energieagentur IAEA die deterministischen Methoden wie diejenige der RFS2001-01 
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nicht formell verwirft. Sie empfiehlt aber mit Nachdruck, probabilistische Methoden 
zu verwenden. Tatsächlich sind die Resultate, die sich aus probabilistischen Metho-
den ergeben, deutlich weniger empfindlich bezüglich Kenntnisunschärfen und 
"expert judgments" als die Resultate aus deterministischen Methoden. 
 
Der wichtigste "Mangel" der RFS2001-01 bezüglich Gefährdung ist die Tatsache, 
dass die mittlere Abminderungsbeziehung zur Bestimmung der Erdbebenbewe-
gungen am betrachteten Standort verwendet wird. Dies bedeutet, dass beim Ein-
treten des SMS die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass die Bodenbewegung stärker 
ausfällt als die Referenzbewegung, die mit der mittleren Abminderungsbeziehung 
berechnet wurde, grössenordnungsmässig 50 % beträgt, und dass die bedingte 
Wahrscheinlichkeit etwa 15 % ausmacht, dass diese Bewegung mindestens dop-
pelt so stark ist! In den 70er- und selbst 80er-Jahren war sich die Gemeinschaft der 
Seismologen der Tragweite dieser Problematik noch nicht voll bewusst, und die 
Gemeinschaft der Erdbebeningenieure erst recht nicht. 
 
Was die angemessene Berücksichtigung der Standorteffekte anbelangt, ist die 
RFS2001-01 hingegen einigermassen auf der Höhe der heutigen Kenntnisse. 
 
 
 

6. Generelle Schlussfolgerungen bezüglich der Berücksichtigung der 
Erdbebengefährdung 

Die Neubestimmung der Erdbebengefährdung, wie sie bis heute von EDF im Hin-
blick auf die 3. Zehnjahreskontrolle vorgeschlagen worden ist, führt zu einer ausge-
prägten Unterschätzung der Gefährdung und ist folglich nicht akzeptierbar. Diesel-
be Feststellung gilt, in geringerem Ausmass, für die vom IRSN vorgeschlagene Neu-
bestimmung der Gefährdung. 
 
Die hauptsächlichen Gründe für die Unterschätzung der Erdbebengefährdung 
sind: 

– eine zu optimistische Interpretation der wesentlichen Kenngrössen des Basler 
Erdbebens von 1356, das als Referenzbeben dient: Unterschätzung seiner 
Magnitude und Überschätzung der minimalen Distanz zum AKW, in welcher ein 
solches Beben auftreten könnte (EDF und IRSN), 

– die Tatsache, dass kein lokales Erdbeben als Referenzbeben berücksichtigt wird 
(nur EDF), 

– eine ungenügende Berücksichtigung der Unschärfe der Grunddaten, insbeson-
dere die Benutzung von statistischen Mittelwerten zur Bestimmung der Bodenbe-
schleunigungen für das oder die Referenzbeben. Konsequenz ist eine bedingte 
Wahrscheinlichkeit von 50 %, dass die damit erhaltenen Bodenbeschleunigun-
gen überschritten werden (Schwäche der von der RFS2001-01 vorgeschriebe-
nen Methode, EDF und IRSN). 

 
 
 
 
Carouge, 4. Mai 2011 Corinne LACAVE und Martin KOLLER 
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